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88.  Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck über eine 
Allgemeinverfügung gemäß §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-
IfSG)  

 
 

Allgemeinverfügung 
 
 

1. Im gesamten Gebiet der Gemeinde Saerbeck sind alle öffentlichen und privaten 
Veranstaltungen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, 
untersagt. Ausgenommen hiervon sind notwendige Veranstaltungen, insbesondere 
solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind.  
 
 

2. Folgende Einrichtungen und Angebote sind zu schließen beziehungsweise 
einzustellen: 
 
a) alle Bars, Cafés, Schankwirtschaften, Clubs, Diskotheken, Tanzveranstaltungen, 

Theater, Kinos, Tierparks und Museen, unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnissen, 

b) alle Fitness-Studios, Reha-Sporteinrichtungen (außer Einrichtungen, soweit die 
dort durchgeführten Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind), sonstigen 
Sport- und Freizeiteinrichtungen (z.B. Freizeitparks, Jugendzentren, 
Bibliotheken), Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen, 

c) alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen 
und privaten Bildungseinrichtungen, 

d) Zusammenkünfte in Sportvereinen,   
e) Spielhallen, 
f) Prostitutionsbetriebe. 
 
 

3. Speisewirtschaften (auch in Hotels) haben sicherzustellen, dass  
 
–  eine Registrierung aller Besucherinnen und Besucher mit Kontaktdaten (Datum, 

Uhrzeit, Nachname, Vorname, Telefonnummer) erfolgt, 
–  die Einrichtung so ausgestaltet ist, dass zwischen den Personen an verschiedenen 

Tischen ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird. 
–  Die Besucherinnen und Besucher erhalten Hygienehinweise.  
–  Die Einhaltung der Hygienehinweise muss ermöglicht werden.  
 
 
4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der der öffentlichen 

Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt in Kraft und gilt bis 
einschließlich 19.04.2020. Eine Verlängerung ist möglich.  
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Begründung: 
 
Für Erlass dieser Allgemeinverfügung ist die Gemeinde Saerbeck gem. § 3 der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) zuständig. 
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtigte oder Ausscheider 
festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die 
zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG Veranstaltungen oder sonstige 
Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die eine 
Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. 
 
Gemäß § 2 Nummer 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, dass bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit 
verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne 
des § 2 Nummer 1 IfSG. 
 
Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der 
Atemwege geschehen oder auch direkt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Insofern erhöht 
sich das Risiko einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Veranstaltungen und 
damit die Gefahr, dass sich die Infektionen in der Bevölkerung weiterverbreitet.   
 
Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind zur Bewältigung der aktuellen 
Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich.“ Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in 
Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit 
wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die 
Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im 
privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich verbunden. Vor dem Hintergrund der 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen müssen weiterhin 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der 
Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch 
diese Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann die dringend 
erforderliche Zeit gewonnen werden, um im Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler 
Personengruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten.  
 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren sind die in dieser Allgemeinverfügung benannten 
Maßnahmen nicht nur zur Gefahrenabwehr geeignet, sondern auch erforderlich und 
verhältnismäßig. Zwar werden die Grundrechte der Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 
Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grundgesetz insoweit eingeschränkt. Diese Maßnahmen sind 
jedoch in Anbetracht der vorrangigen Interessen der Gesundheitssicherung der 
Bevölkerung, insbesondere der besonderen Risikogruppen, gerechtfertigt. 
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Zu Ziffer 1.: 
 
Aufgrund der Erlasse des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW vom 
10.03. und 13.03.2020 sind öffentliche und private Veranstaltungen, unabhängig von der 
Anzahl der erwarteten Besucher/Teilnehmer zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-
CoV-2 zu untersagen.  
 
Eine öffentliche oder private Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes, an einer definierten 
Örtlichkeit stattfindendes Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen. Dieses Ereignis 
hat in der Regel einen definierten Zweck und ein Programm mit thematischer, inhaltlicher 
Bindung oder Zweckbestimmung. 
 
Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark 
zunehmenden Ausbreitung von SARS-CoV-2, ist nach der Risikobewertung des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen bei 
Veranstaltungen, unabhängig von der erwarteten Teilnehmer-/besucherzahl davon 
auszugehen, dass keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich effektiv 
aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltungen nicht durchzuführen.  
 
Mit dem Verbot kann die dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren 
Infektionen erreicht werden. Dadurch gelingt es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten 
und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen 
Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und 
Impfstoffe zu entwickeln.  
 
Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht 
ausreichen. Aufgrund der Erlasslage ist das Entschließungsermessen insofern reduziert, als 
weitere Maßnahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und 
Infektionsketten zu unterbrechen.  
 
Hinsichtlich des Auswahlermessens ist grundsätzlich davon auszugehen, dass aufgrund 
aktueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark zunehmenden 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 auch bei Veranstaltungen von unter 1.000 
Teilnehmern/Besuchern keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich 
effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltung nicht durchzuführen. Das 
Auswahlermessen der zuständigen Behörden reduziert sich regelmäßig dahingehend, dass 
nur die Absage oder zeitliche Verschiebung bis zur Änderung der Gefährdungslage und 
Aufhebung der getroffenen Maßnahmen in Betracht kommt. Hiervon ausgenommen sind 
notwendige Veranstaltungen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge und –vorsorge zu dienen 
bestimmt sind. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-E 
müssen weiterhin kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere 
Verzögerung der Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen werden. 
Durch die durch diese Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann die 
dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, um im Interesse des Gesundheitsschutzes 
vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen, oder 
teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu 
Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. Eine Vermeidung von nicht notwendigen 
Veranstaltungen ist angezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung des Virus durch konsequente 
soziale Distanzierung im täglichen Leben zu verlangsamen, näher zu kommen. 
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Im Rahmen meiner Risikobewertung komme ich zu dem Ergebnis, dass bei der aktuellen 
Ausbreitungsgeschwindigkeit das Ziel einer Eindämmung nur erreicht werden kann, wenn 
vorübergehend jede Veranstaltung unabhängig von ihrer Personenzahl untersagt wird. 
Jeder nicht notwendige soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungspotential, 
so dass nur durch ein Verbot von Veranstaltungen eine Weiterverbreitung der Infektionen 
mit dem SARS-CoV-2 Virus in der Bevölkerung verhindert oder zumindest verlangsamt 
werden kann. Dem gegenüber sind keine ausreichenden Schutzmaßnahmen durch die 
Veranstalter möglich, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als eine 
Veranstaltung nicht durchzuführen. Die extrem hohen Risikofaktoren des 
Zusammentreffens von Personen bei Veranstaltungen, wie vor allem Dauer, Anzahl und 
Intensität der Kontaktmöglichkeiten sowie die fehlende Rückverfolgbarkeit reduzieren mein 
Ermessen dahingehend, dass nur die Absage in Betracht kommt.  
 
Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dem Verbot von Veranstaltungen die 
dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. 
Ziel ist es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten 
für die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit 
wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln. 
 
Zu Ziffer 2.: 
 
Bei den in der Regelung genannten Bereichen ist davon auszugehen, dass es zu 
Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen und damit unweigerlich zu näheren 
Körperkontakten kommt. Es ist daher notwendig, diese ebenfalls gänzlich zu untersagen, 
weil auch bei einer Beschränkung tatsächlich in der Realität eine Übertragung des Erregers 
nicht verlässlich unterbunden werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist dies 
verhältnismäßig und gerechtfertigt, um der vorrangigen Gesundheitssicherung der 
Bevölkerung Rechnung zu tragen. 
 
 
 
 
Zu Ziffer 3.: 
 
Für diese Einrichtungen gelten die unter Ziffer 1 angestellten Überlegungen. Gleichwohl 
kann hier durch die Beachtung von Auflagen und der Sicherstellung von Schutzmaßnahmen 
der Ansteckungsgefahr deutlich entgegengewirkt werden.   
 
Zu Ziffer 4.: 
 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 
41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit ist sie zunächst bis einschließlich 19.04.2020 befristet. Die zeitliche 
Beschränkung kann bei Fortbestand des Übertragungsrisikos entsprechend verlängert 
werden.  
 
Hinweise: 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 
8 IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
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Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, 
der einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-
Richthofenstr. 8, 48145 Münster, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung 
über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über 
das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803). 
 
 
 
Saerbeck, 16.03.2020            Gemeinde Saerbeck 
         Der Bürgermeister 

gez. Wilfried Roos 
 
 Kreis Steinfurt 11/2020/88 
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89.  Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck über eine 
Allgemeinverfügung gem. §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-
IfSG)  

 
 

Allgemeinverfügung 
 
 
In Ergänzung von Ziffer 1 meiner Allgemeinverfügung vom 16.03.2020  
 
1. sind Beerdigungen unter folgenden Auflagen durchzuführen: 
 

- Sämtliche Besucher/Teilnehmer haben sich unter Angabe der Kontaktdaten 
(Datum, Uhrzeit, Nachname, Vorname, Telefonnummer) bei dem 
Bestattungsunternehmen registrieren zu lassen, 

- die maximale Besucher-/Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen beschränkt und 
- die Trauerfeier soll im Freien auf dem Friedhof stattfinden. Ist dies nicht möglich, 

ist in der Kirche oder Trauerhalle ein Mindestabstand der Besucher/Teilnehmer 
von 2 Metern zueinander einzuhalten.  

 
2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im 

Amtsblatt des Kreises Steinfurt in Kraft und gilt bis einschließlich 19.04.2020. Eine 
Verlängerung ist möglich.  

 
 
Begründung: 
 
Für den Erlass dieser Allgemeinverfügung ist die Gemeinde Saerbeck gem. § 3 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-
IfSG) zuständig. 
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtigte oder Ausscheider 
festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die 
zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG weitere Anordnungen treffen. 
 
Gemäß § 2 Nummer 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, dass bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit 
verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne 
des § 2 Nummer 1 IfSG. 
 
Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der 
Atemwege geschehen oder auch direkt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Insofern erhöht 
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sich das Risiko einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Veranstaltungen und 
damit die Gefahr, dass sich die Infektionen in der Bevölkerung weiterverbreitet.   
 
Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind zur Bewältigung der aktuellen 
Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich.“ Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in 
Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so 
weit wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die 
Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im 
privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich verbunden. Vor dem Hintergrund der 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen müssen weiterhin 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der 
Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch 
diese Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann die dringend 
erforderliche Zeit gewonnen werden, um im Interesse des Gesundheitsschutzes 
vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten.  
 
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und 
der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, 
weitere – über die in den bislang bekanntgegebenen Allgemeinverfügungen enthaltenen 
hinausgehenden – kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der 
Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen.  
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.b. Husten, 
Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es 
leicht zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist die in dieser Allgemeinverfügung benannte 
Maßnahme nicht nur zur Gefahrenabwehr geeignet zu einer weiteren Verzögerung der 
Infektionsdynamik beizutragen, sondern auch erforderlich und verhältnismäßig. Zwar 
werden die Grundrechte der Art. 2 Abs. 1, Art. 4, Art. 12 Abs. 1, Art. 8 Grundgesetz insoweit 
eingeschränkt. Diese Maßnahmen sind jedoch in Anbetracht der vorrangigen Interessen 
der Gesundheitssicherung der Bevölkerung, insbesondere der besonderen Risikogruppen, 
gerechtfertigt. 
 
Zu Ziffer 1.: 
 
Bei Beerdigungen ist davon auszugehen, dass es zu Ansammlungen einer größeren 
Anzahl von Menschen und damit unweigerlich zu näheren Körperkontakten kommt. 
Gleichwohl kann hier durch die Beachtung von Auflagen und der Sicherstellung von 
Schutzmaßnahmen der Ansteckungsgefahr deutlich entgegengewirkt werden. Unter 
Berücksichtigung dieser Faktoren ist dies verhältnismäßig und gerechtfertigt, um der 
vorrangigen Gesundheitssicherung der Bevölkerung Rechnung zu tragen. 
 
Zu Ziffer 2.: 
 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 
41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit ist sie zunächst bis einschließlich 19.04.2020 befristet. Die zeitliche 
Beschränkung kann bei Fortbestand des Übertragungsrisikos entsprechend verlängert 
werden. 
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Hinweise: 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 
8 IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, 
der einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-
Richthofenstr. 8, 48145 Münster, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der 
verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBI. I S. 3803). 
 
 
Saerbeck, 18.03.2020      Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
gez. Wilfried Roos 
 
Kreis Steinfurt 11/2020/89 
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90.  Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses für das 
Wahlgebiet Kreis Steinfurt am Montag, 23.03.2020 um 17.00 Uhr  

 
Die erste Sitzung des Wahlausschusses für das Wahlgebiet Kreis Steinfurt (XVI. 
Wahlperiode), findet am Montag, 23.03.2020 um 17:00 Uhr im Kreishaus in Steinfurt – 
großer Sitzungssaal, Raum C177 – statt. 

Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung 

1. Bestellung von Schriftführerinnen und Schriftführern für den Wahlausschuss 
  
 2. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer gemäß § 6 Abs. 3 

Kommunalwahlordnung (KWahlO) 
  
 3. Kommunalwahl 2020 - Einteilung des Wahlgebietes Kreis Steinfurt in 

Wahlbezirke 
  
 4. Verschiedenes 
  

 
Die Sitzung ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt zu der Sitzung. 
 
Steinfurt, 16.03.2020     Der Wahlleiter 
        für den Kreis Steinfurt 
        gez. Dr. Sommer 
 
 
 
 
 
 
 

92.  Bekanntmachung der Sitzung des Kreisausschusses am Dienstag, 
24.03.2020 um 17.00 Uhr 

 
Die nächste Sitzung des Kreisausschusses, 29. Sitzung in der XVI. Wahlperiode, findet 
am  
 

Dienstag, den 24.03.2020 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt – Kreisbistro (Erdgeschoss Sitzungstrakt) statt. 
 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der KA-Sitzung vom 
11.02.2020 
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 2. Informationen 
  
 2.1. Bekämpfung des Coronavirus 
  
 3. Grundsatzbeschluss: Verantwortungsvoller Umgang mit Personalkosten 

(Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 29.11.2019) 
  
 4. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und der 

Gemeinde Nordwalde zur Übertragung eines Teils der Aufgabe des 
betrieblichen Eingliederungsmanagements 

  
 5. Haushaltsausführung 2020; Genehmigung von überplanmäßigen 

Aufwendungen 
  
 6. Vergabe von Rahmenverträgen der Kfz-Zulassungsstelle zur Beschaffung 

von nachweispflichtigen Materialien (u. a. Zulassungsbescheinigungen, 
Siegel, Plaketten) 

  
 7. Christophorusschule Rheine, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 

Geistige Entwicklung in Trägerschaft des Caritasverbandes Rheine e.V.  
Antrag auf Gewährung einer Anteilsfinanzierung für Dachsanierungen in den 
Bereichen Turnhalle, Schwimmbad und Umkleiden 

  
 8. DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Projektstipendium 

KunstKommunikation - finanzielle Ausstattung 
  
 9. Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen in 

Kindertageseinrichtungen und für die Inanspruchnahme der 
Kindertagespflege (Elternbeitragssatzung) 

  
 10. Umsetzung von Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplanes 

- Maßnahmen auf den Linien R75 und R45 / R46 - 
  
 11. Anpassung der Satzung des Zweckverbandes 

Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) 
  
 12. Europaweite Ausschreibung der Beschaffung von Strom und Gas für 

Kreisliegenschaften 
  
 13. Pestizidfreier Kreis Steinfurt 

- Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 08.11.2019 
  
 14. Vergabe der Tierkörperbeseitigung ab 2021 
  
 15. Grubenwasser der Ibbenbürener Zeche umweltschonend heben und 

einleiten 
- Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 09.12.2019 

  
 16. Klimafonds - Förderung konkreter Klimaschutzprojekte im Kreis Steinfurt 
  



 

101 
 

 17. Antrag der Stadt Greven aufgrund der Aktualisierung und Anpassung der 
Veranstaltung "Greven an die Ems!" an die geänderten Gegebenheiten und 
Bedingungen 
- Befreiung gem. § 67 Bundesnaturschutzgesetz von den im 
Landschaftsplan I "Grevener Sande" fürdas Naturschutzgebiet "Emsaue" 
festgesetzten Verboten 

  
 18. Anregungen gem. § 21 KrO NRW; Ausbau der Windenergie im Kreis 

Steinfurt 
  
 19. Informationen über Anträge mit finanziellen Auswirkungen 
  
 20. Anfragen 
  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 21. Feststellung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der KA-Sitzung 
vom 11.02.2020 

  
 22. Personalangelegenheiten - Landrat 
  
 23. Besetzung der Stelle einer Schulaufsichtsbeamtin auf Kreisebene für 

Grundschulen im Kreis Steinfurt 
  
 24. Vergabe von Aufträgen / IT-Infrastruktur - Beauftragung SD-WAN 
  
 25. Vergabe von Aufträgen / Beschaffung von Acht Rettungswagen 
  
 26. Vergabe von Aufträgen / Beschaffung einer Produktionsstraße für die 

Technischen Schulen Steinfurt 
  
 27. Grundstücksangelegenheiten - Erwerb von Grundstücken 
  
 28. Verkauf der Kaufmännischen Schule in Lengerich 
  
 29. Veröffentlichung von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
  
 30. Anfragen 
  
 31. Informationen 
  

 
Steinfurt, 17.03.2020     Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
         
        Kreis Steinfurt 11/2020/92 
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93.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124344875 
  

Gegen Herrn Arthur Krzysztof Zuber, zuletzt wohnhaft in 45141 Essen, Schlenhofstr. 20, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 06.03.2020 (Az.: 124344875) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 18.03.2020      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 11/2020/93 
 
 
 
 
 
 

94.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124334185 
  

Gegen Frau Morena Heine, zuletzt wohnhaft in 49549 Ladbergen, Ahornstr. 3, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 06.03.2020 (Az.: 124344875) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 18.03.2020      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 11/2020/94 
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95.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124349797 
  

Gegen Herrn Mariusz Grzegorz Dudzik, zuletzt wohnhaft in 49439 Steinfeld, Bahnhofstr. 26, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 09.03.2020 (Az.: 12434797) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 18.03.2020      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 11/2020/95 
 
 
 
 
 

96.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124037596 
  

Gegen Herrn Andreas Zvanut, zuletzt wohnhaft in 48429 Rheine, Konrad-Adenauer-Ring 
89, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 19.02.2020 (Az.: 124037596) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 18.03.2020      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 11/2020/96 
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96.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124348252 
  

Gegen Herrn Emra Zumberi, zuletzt wohnhaft in 49584 Fürstenau, Osnabrücker Str. 25, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 25.02.2020 (Az.: 124348252) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen 
bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 18.03.2020      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
          
         Kreis Steinfurt 11/2020/96 


